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2005 ist das zwischen Deutschland und der VR 
China bestehende Investitionsförderungs- und 
Schutzabkommen abermals erneuert worden. Die 
staatliche Kontrolle der Investitionstätigkeiten ist 
zwar nach wie vor streng reguliert; seit dem Bei-
tritt Chinas zur WTO werden die Voraussetzungen 
jedoch immer weiter gelockert. 
Die Unternehmensformen des Equity Joint Venture 
(EJV) und Wholly Foreign Owned Enterprise 
(WFOE) sind  nach wie vor die am häufigsten ge-
nutzten Formen ausländischer Investitionen in Chi-
na.  
Ausländische Investitionen können aber auch in 
anderer Form getätigt werden. Beteiligungen an 
bereits bestehenden Unternehmen oder – bei Vor-
liegen bestimmter Voraussetzungen – die Errich-
tung einer Holding werden für den Geschäftssu-
chenden immer attraktiver.  
  
Die Investitionstätigkeit ausländischer Unterneh-
men wird zudem durch zahlreiche steuerliche Ver-
günstigungen und die Errichtung von Sonderwirt-
schaftszonen erleichtert. 
   
 
Zivil- und Gesellschaftsrecht 

 
Die VR China hat ein ähnliches Zivilrechtssystem 
wie Deutschland. Den Kern der chinesischen Zivil-
gesetzgebung bilden die "Allgemeinen Grundsätze 
des Zivilrechts" aus dem Jahre 1987. Ein weiteres 
wichtiges Gesetz ist - auch für ausländische Inves-
toren - das zum 1. Oktober 1999 in Kraft getrete 
 
ne Vertragsgesetz. Rechtsgrundlagen des Gesell-
schaftsrechts sind insbesondere die Gesetze über  

Einzelunternehmen (Wholly Individually Owned 
Enterprises Law), das Gesetz über die Partnerge-
sellschaften (Partnership Enterprises Law) und das 
Gesetz über Kapitalgesellschaften (Company Law 
of the People´s Republic of China, CL). Das CL ist 
grundlegend überarbeitet worden und in der neuen 
Fassung zum 01. Januar 2006 in Kraft getreten. 
Das CL kennt die Rechtsformen der Limited Liabili-
ty Company, LLC, die mit der GmbH nach deut-
schem Recht vergleichbar ist und die Aktiengesell-
schaft (Joint Stock Company), die als börsenno-
tierte oder nicht börsennotierte AG gegründet 
werden kann. Die Gesetzesänderungen haben wei-
tere Erleichterungen gebracht, so wurde u.a. das 
Mindestkapital für die LLC auf 30.000 RMB (ca. 
3.000 EUR) abgesenkt.   
 
Darüber hinaus existieren zahlreiche Gesetze und 
Durchführungsvorschriften, die sich auf ausländi-
sche Investitionen beziehen, vor allem das EJV – 
Gesetz, das CJV- Gesetz und das WFOE - Gesetz 
sowie die „Verwaltungsvorschriften für Handelsak-
tivitäten ausländisch investierter Unternehmen“ 
von 2004. Der Investitionskatalog von 2004 be-
stimmt zulässige und unzulässige Investitionsbe-
reiche für ausländische Investoren. 
 
Die grundsätzlich auch für die ausländische Inves-
toren anwendbaren neuen Regelungen des Com-
pany Law (CL) können diese im Übrigen aber nur 
dann für sich in Anspruch nehmen, wenn die für 
ausländisch investierte Unternehmen geltenden 
Sonderbestimmungen keine anderslautenden Be-
stimmungen enthalten. 
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Klassische Unternehmensformen 

 
 
Ausländischen Investoren standen in der VR China 
ursprünglich drei Rechtsformen für die Errichtung 
von Unternehmen mit ausländischem Kapital zur 
Verfügung. 
 
 
Equity Joint Venture Company (EJV)  

 
Diese Gesellschaft wird in der Form einer GmbH 
gegründet und ist eine juristische Person. Auslän-
dische Investoren können ausländische Gesell-
schaften, Unternehmen, Wirtschaftsorgane oder 
natürliche Personen sein.   
 Die Kapitaleinlagen können in Form von Geld, 
Sacheinlagen oder industriellem Eigentum, auch 
nicht patentierter Technologie, erbracht werden.    
  
 
Cooperative Joint Venture (CJV) 

 
Diese Gesellschaftsform wird auch als „Contractu-
al Joint Venture“ bezeichnet. Für die Partner eines 
CJV gelten die gleichen Voraussetzungen wie für 
das EJV. Bei dieser Gesellschaftsform werden die 
Rechte und Pflichten der Parteien, anders als bei 
der EJV, vertraglich festgelegt. Das CJV wird als 
juristische Person oder Partnerschaft gegründet.  
 
 
Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) 

 
Unternehmen mit 100prozentigem ausländischem 
Kapital sollen grundsätzlich als GmbH gegründet 
werden. Dafür müssen bestimmte Voraussetzun-
gen erfüllt sein. Insbesondere muss der Investiti-
onskatalog, der die zulässigen Investitionsbereiche 
bestimmt, beachtet werden. Im Vergleich zum EJV 
hat eine WFOE mehr Freiraum bei der Gestaltung 
ihrer Organe.   
 

 

Weitere Investitionsformen   

 
Mittlerweile haben sich durch Reformen zusätzli-
che Investitionsmöglichkeiten ergeben. 
 
 

 

Aktiengesellschaft mit ausländischer Beteiligung 

 
Ausländische Investoren können auch eine AG 
(Joint stock Company) gründen oder Aktien von 

bereits existierenden Aktiengesellschaften erwer-
ben. Das zur Gründung von Aktiengesellschaften 
erforderliche Mindeststammkapital beträgt 5 Milli-
onen  RMB (ca. 500.000 EUR). Wenn das auslän-
dische Kapital 25 Prozent des Stammkapitals be-
trägt, kann das Unternehmen unter bestimmten 
Voraussetzungen die Zoll- und Steuervergünsti-
gungen für Unternehmen mit ausländischem Kapi-
tal in Anspruch nehmen. Die Gesetze und Regeln 
für Unternehmen mit ausländischer Beteiligung 
gelten dann auch für diese Aktiengesellschaften, 
solange keine Sonderregelungen für diesen Fall 
gelten. Die zuständige Behörde für die Genehmi-
gung der Gründung von Aktiengesellschaften mit 
ausländischer Beteiligung ist das "Ministry of 
Commerce“. 
 
 
Holding Company 

 
Seit April 1995 ist die Gründung einer Holding 
Company in China unter bestimmten Bedingungen 
zulässig. Seit Mitte Juli 2003 gilt die neue „Regu-
lation concerning the foreing invested Holding 
Company“. Gemäß der neuen „Regulation“ ist 
folgendes zu beachten: Eine Holding Company darf 
sowohl in der Form einer rein ausländischen Toch-
tergesellschaft (WFOE) als auch in der Form eines 
Equity Joint Venture gegründet werden. Das 
Stammkapital beträgt mindestens 30 Millionen 
USD. Das "Ministry of Commerce“ (damaliges 
MOFTEC) ist die zuständige Behörde für die Ge-
nehmigung der Gründung einer Holding Company.  

 
Der Tätigkeitsbereich einer Holding Company er-
streckt sich grundsätzlich auf die Durchführung 
von Investitionen in China, die Vornahme von 
Dienstleistungen im Auftrag der beteiligten Unter-
nehmen (z.B. Vertretung beim Einkauf der Rohma-
terialien und beim Vertrieb der Produkte) oder die 
Beratung von Investoren. Mit Sondergenehmigun-
gen sind unter Umständen auch der Vertrieb von 
Produkten der beteiligten Unternehmen inner- und 
außerhalb Chinas sowie der „after sale service“ für 
Produkte der Muttergesellschaft möglich. 
 
 
Handelsgesellschaften 

 

Die bis Mitte 2004 geltenden Beschränkungen für 
ausländische Handelsunternehmen in China wur-
den grundsätzlich aufgehoben. Ausländische Un-
ternehmen können nach den "Verwaltungsvor-
schriften für Handelsaktivitäten ausländisch inves-
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tierter Unternehmen" jetzt auch in China Handels-
unternehmen gründen. 
 

 

Erwerb von Unternehmen mit ausländischem Kapi-

tal 

 
Ausländische Investoren können bereits bestehen-
de Unternehmen mit ausländischer Beteiligung 
(EJV, CJV und WFOE) erwerben. Der Erwerb ist 
möglich durch Vermögens- oder Anteilsübertra-
gung. Für eine Anteilsübernahme ist ein einstim-
miger Beschluss des Vorstands des bestehenden 
Unternehmens erforderlich. In der Praxis wird der 
Erwerb eines Unternehmens mit ausländischer 
Beteiligung meistens im Wege der Anteilsübertra-
gung durchgeführt. 
 
 
- Anteilsübertragung 
 
Im Fall der Anteilsübertragung ist einerseits die 
Steuerbelastung im Vergleich zur Vermögensüber-
tragung vorteilhafter. Andererseits muss der neue 
Anteilsinhaber jedoch die Schulden und die Haf-
tung des Unternehmens anteilsmäßig übernehmen.  
Immer noch kommt es hierbei regelmäßig zu  fal-
schen Vermögensbewertungen bis hin zur Über-
nahme versteckter Verpflichtungen. 
Daher ist in den Fällen einer Beteiligung oder Ü-
bernahme immer eine eingehende Sorgfaltsprüfung 
(Due Diligence) zu empfehlen.  
 
Die Übertragung eines Unternehmens mit ausländi-
scher Beteiligung kann auch durch den Kauf des 
Anteils der sich im Ausland befindenden Mutterge-
sellschaft erfolgen. Der ausländische Investor hat 
aber in diesem Fall nur indirekt Einfluss auf das 
operative Geschäft des Unternehmens in China. 
 
 
- Vermögensübertragung 
 
Vorteil dieser Alternative ist, dass der Erwerber 
keine Schulden und keine Haftung des vorherigen 
Unternehmens übernehmen muss. Der Nachteil ist, 
dass bei einer Vermögensübertragung Steuerleis-
tungen erbracht werden müssen. 
Repräsentanz ("Representative Office”) 

 
Unter bestimmten Voraussetzungen ist der Aufbau 
einer Repräsentanz durch ein ausländisches Unter-
nehmen in China zulässig.   
 

Die Tätigkeit einer Repräsentanz in China ist be-
schränkt auf vorbereitende geschäftliche Tätigkei-
ten wie das Herstellen von Geschäftskontakten, 
Vorstellung der Produkte, Marktforschung, Tech-
nologietransfer usw.. Die Repräsentanz ist keine 
juristische Person. Daher haftet das ausländische 
Unternehmen für alle Tätigkeiten der Repräsentanz 
in China. Die Laufzeit der Repräsentanz beträgt 
höchstens 3 Jahre vom Zeitpunkt der Genehmi-
gung an. Die Genehmigung kann allerdings unter 
bestimmten Voraussetzungen vor ihrem Ablauf 
verlängert werden. Für die Genehmigung einer 
Repräsentanz des ausländischen Unternehmens 
mit dem hier umschriebenen Tätigkeitsfeld ist das 
"Ministry of Commerce“ oder dessen örtliche Stel-
le zuständig. Der Antrag muss formell über eine 
staatlich zugelassene chinesische Gesell-
schaft/Organ mit Außenhandelslizenz eingereicht 
werden. Chinesische Staatsbürger der VR China 
(aber nicht chinesische Staatsbürger der VR China 
mit langfristigem Aufenthaltsrecht im Ausland) 
können das ausländische Unternehmen nicht di-
rekt, insbesondere nicht als Chief Representative 
oder als Representative für die Repräsentanz an-
stellen, sondern nur über eine zugelassene chinesi-
sche Agentur - “Foreign Enterprise Service Com-
pany” (FESCO).  
 
 
- Gründungsverfahren  
 
Die Gründung von Unternehmen mit ausländischen 
Investitionen ist in China zu genehmigen und ein-
zutragen. 
 
 
- Genehmigungsverfahren  

 
Im Oktober 2004 wurde das Genehmigungsverfah-
ren geändert. Die früheren zwei Genehmigungen 
für „Project Proposal“ und „Feasibility Study“ sind 
nun durch eine Genehmigung ersetzt  worden.  
Die Zuständigkeit für die entsprechende Genehmi-
gung ist zweigeteilt: Die „National Commission for 
Development and Reform“ („NCDR“), bzw. ihre 
lokale Unterbehörde, ist zuständig für die Geneh-
migung der Einrichtung des Projekts ( “Feasibility 
Study“), während das „Ministry of Commerce“ 
(„MOFCOM“), bzw. seine lokale Unterbehörde für 
die Genehmigung von „Joint Venture Contract“ 
and „Articles of Association“ zuständig ist. 
  
 
- Eintragung  
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Nach der Erteilung der Genehmigung ist das „State 
Administry for Industry and Commerce“, bzw. 
seine lokalen Unterbehörden, für die Eintragung 
zuständig. 

 
 
 
Förderungen ausländischer Investitionen 

 
Neuer Investitionskatalog 

 
Der Investitionskatalog für ausländische Investoren 
ist eine der wichtigsten Rechtsgrundlagen für aus-
ländische Investitionen in der VR China. Dieser 
Katalog sieht vor, welche Bereiche für Geschäfts-
suchende unter welchen Voraussetzungen investi-
tionsfähig sind. Der geltende Investitionskatalog   
unterscheidet zwischen geförderten, beschränk-
ten, erlaubten und verbotenen Projekten. Projekte 
im Bereich moderner Agrartechnik und Entwick-
lung der Landwirtschaft, Energie- und Verkehrspro-
jekte oder Projekte im Bereich Hightech etwa ge-
hören zum geförderten Bereich. Dem Bereich der 
verbotenen Projekte hingegen sind unter anderem 
Projekte zugeordnet, die die nationale Sicherheit 
oder das gesellschaftliche Wohl gefährden könn-
ten. 
 
  
Bedeutung der Unterteilungen 

 
Die Projekte, die als "geförderte Projekte" einge-
stuft werden, kommen in den Genuss zahlreicher 
Vergünstigungen. Sämtliche "geförderte Projekte" 
sind danach grundsätzlich beim Anlagenimport von 
Zoll und  Mehrwertsteuer befreit. Je nach Projekt 
unterscheiden sich auch die Beteiligungsmöglich-
keiten für den ausländischen Investor. Bei der Her-
stellung ganzer Autos und Motorräder auch im 
Rahmen eines geförderten Projekts darf z.B. die 
ausländische Unternehmensbeteiligung nicht über 
50 Prozent liegen.  
 
(Der Aufsatz wird in dieser Reihe fortgesetzt).  
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